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Meinen Eltern





Vorwort

Als ich mich während meines LL.M.-Studiums an der University of Chicago für 
den Kurs „Security Interests“ angemeldet habe, war mir noch nicht bewusst, wie 
hilfreich das für mein Verständnis des Art. 9 UCC und die vorliegende Arbeit sein 
würde. Die dort gewonnenen Perspektiven haben mir nicht nur einen Zugang zum 
US-amerikanischen Recht verschafft, sondern auch meine wissenschaftliche Her
angehensweise beeinflusst. Einiges von dem, was ich dort lernen durfte, ist in diese 
Dissertation eingeflossen.

Entstanden ist diese Arbeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Christoph Kern an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ihm gilt mein aufrichtiger Dank für die 
hervorragende Betreuung, die fachliche Inspiration und das Vertrauen, das er mir 
während der gesamten Entstehungszeit entgegengebracht hat. Die Zeit am Lehrstuhl 
war für mich in jeder Hinsicht lehrreich und bereichernd. Gleichfalls zu danken 
habe ich der Juristischen Fakultät und dem Institut für Internationales Privat- und 
Verfahrensrecht, die mir einen ausgezeichneten Rahmen für das wissenschaftliche 
Arbeiten geboten haben. Der Graduiertenakademie Heidelberg danke ich zudem für 
die großzügige Bezuschussung der Druckkosten.

Meinen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl Andreas Duttig, Julian Du
ventäster, Simone Fiebelkorn, Johannes Kist, Victor de Lousanoff, Dominik Mohr, 
Tim Obermann, Valesca Profehsner, Christian Uhlmann und Charlotte Währisch 
danke ich herzlich für anregende Diskussionen, produktive Zusammenarbeit, das 
offene Miteinander, solidarische Unterstützung sowie viele gemeinsame Momente 
und Mittagessen. Ich schätze mich glücklich, viele von ihnen inzwischen zu meinen 
Freunden zählen zu dürfen.

Denn ohne Freunde geht es nicht. Ich bin unfassbar dankbar für alle meine 
Freundinnen und Freunde in Heidelberg und darüber hinaus und danke jedem und 
jeder Einzelnen für die Freundschaft und Unterstützung, die sie mir entgegenbrin
gen.

Jede wissenschaftliche Arbeit bedarf der Korrektur. Dafür danke ich zunächst 
meinem Vater, Christoph Lehmann, der mit angemessener Strenge auf Ungereimt
heiten und Wiederholungen hingewiesen hat. Ebenso danke ich Christian Uhlmann 
und Julian Duventäster, die sich Zeit für das Gegenlesen genommen haben. In den 
letzten Monaten haben mich zudem mein Bruder Johannes und seine Frau Annika 
bei den Korrekturen unterstützt.

Von Herzen danke ich meiner Familie. Meine Großeltern Felicitas und Herbert 
Lehmann haben mich stets ermutigt, dieses Dissertationsprojekt zu verfolgen und 



meinen Weg mit Interesse und Zuversicht begleitet. Meine Großmutter Erika 
Mühlbauer hat diese Arbeit leider nicht mehr erlebt, ihr Vorbild hat mich jedoch 
durch das gesamte Studium begleitet. Meinen Brüdern Konstantin, Johannes und 
Matthias gilt mein Dank dafür, dass sie in jeder Hinsicht die besten Brüder sind, die 
ich mir vorstellen kann. Johannes kann ich zudem nicht dafür kritisieren, dass er 
mich regelmäßig nervt, Dinge anzugehen und voranzutreiben und mich dabei im 
direkten wie im übertragenen Sinne ins kalte Wasser wirft. Nicht selten war das für 
meine Motivation nötig und häufig genug hat es mich in bereichernde Situationen 
gebracht. Ich bin froh, dass Federica und Annika inzwischen auch Teil unserer 
Familie geworden sind. Der größte Dank gilt meinen Eltern Petra und Christoph 
Lehmann, die all dies möglich gemacht haben. Sie haben meine Ausbildung über 
viele Jahre hinweg gefördert und mich auf jedem Schritt bedingungslos unterstützt. 
Für ihr endloses Vertrauen, ihre wertvollen Ratschläge und ihre stete Ermutigung 
danke ich ihnen von Herzen. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Zum Schluss danke ich meinem Freund Manuel, der stets für mich da ist.

All jenen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, gilt mein aufrichtiger Dank. 
Für etwaige verbleibende Fehler trage ich selbstverständlich die alleinige Verant
wortung.

Heidelberg, im Dezember 2025 Dorothea Lehmann
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Erster Teil

Einführung und Hintergründe

§ 1 Einleitung

„Es ist aber nicht einzusehen, warum ein relatives Recht wie eine Forderung für 
die Gläubiger nicht ebenso wichtig sein sollte – oft sogar wichtiger – wie das 
Eigentum an ein Paar Schuhen des Schuldners. Wenn man eine Millionenforderung 
durch bloße Willenseinigung übertragen kann, so ist nicht verständlich, warum die 
Übertragung von einem Hut an einen publizistischen Realakt gebunden sein soll.“1

Theodor Süß weist mit dieser Aussage auf einen Widerspruch hin: Das Gesetz 
stellt für die wirtschaftlich möglicherweise völlig unbedeutende Übertragung einer 
Sache neben der Einigung der Beteiligten über den Übergang ein Publizitätserfor
dernis auf. Gleichzeitig können wirtschaftlich vielleicht viel bedeutendere Forde
rungsabtretungen nur durch eine einfache Einigung zwischen den Parteien erfolgen. 
Süß benutzt dieses Argument, um gegen das Traditionsprinzip für die Übereignung 
körperlicher Gegenstände zu argumentieren. Dieser Arbeit liegt die genau umge
kehrte Überlegung zugrunde: Wenn ein Akt der Publizität schon bei der Übereig
nung wirtschaftlich vielleicht unbedeutender Gegenstände erforderlich ist, sollte ein 
solcher nicht auch für Forderungsabtretungen notwendig sein?

A. Problemaufriss

Das Abtretungsrecht besteht in seiner jetzigen Form seit Einführung des BGB. 
Forderungsabtretungen sind jedoch heute wirtschaftlich viel bedeutender als da
mals. Sie sind zu einem wesentlichen Bestandteil des alltäglichen Wirtschaftslebens 
geworden. Das gilt nicht nur für Vollrechtsabtretungen, sondern auch für Abtre
tungen zu Sicherungszwecken.

Die Wirtschaftspraxis hat seit Anfang des letzten Jahrhunderts einen Wandel 
durchlaufen.2 Das System entwickelt sich immer mehr von einer Industrie- zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft. Damit geht auch eine Veränderung im Vermögen der 
Wirtschaftsunternehmen einher. Es besteht weniger aus Immobilien und Sachanla

1 Süß, in: FS Wolff, S. 163.
2 Paulus, JZ 2019, 11, 13 f.



gevermögen als vielmehr aus offenen Forderungen.3 Ein Bedürfnis für Finanzie
rungen und Refinanzierungen dieser Unternehmen bleibt jedoch bestehen. Dafür 
eignen sich nun Forderungen als „fungible[r] Vermögensgegenstand“. Sie sind 
damit einer „der vielen möglichen Aggregatszustände […] den der Produktions
faktor ‚Kapital‘ im Wirtschaftsverkehr annehmen kann“4.

Der schottische Ökonom MacLeods äußerte die These, man könne auf die Frage 
„What discovery has most deeply affected the fortunes of human race“ vermutlich 
wahrheitsgemäß antworten: „The discovery that debt is a saleable commodity“.5
Diese Aussage ist zwar sehr weitgehend, aber jedenfalls ist die Forderungsabtretung 
heute ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden.6 Ihr 
Charakter als mobiles und verwertbares Vermögenselement7 hat in der Wirtschaft 
an vielen Stellen zentrale Bedeutung.

Im Sinne einer sich wirtschaftlich immer mehr annähernden Welt ist diese Mo
bilität nicht nur innerhalb einer Rechtsordnung von Bedeutung. Forderungen sind 
auch besonders geeignet, um sie in grenzüberschreitenden Transaktionen zu nutzen, 
ohne Kosten für Transport oder sonstigen Aufwand zu verursachen.8 Durch ihre 
Abstraktheit und aufgrund moderner Kommunikation sind sie schneller und einfa
cher handelbar als körperliche Gegenstände und zwar auch deshalb, weil der tat
sächliche Übertragungsakt in Form einer physischen Übergabe entfällt.9 Im Laufe 
der Zeit wurden verschiedene Techniken zum Zweck der Verbriefung, zum Verkauf 
von Forderungsportfolios sowie zur Risikodiversifizierung entwickelt, die weiter 
zur Bedeutung der Abtretung im Wirtschaftsverkehr beitragen.10

Die große nationale und internationale Bedeutung von Forderungsabtretungen 
trägt auch zu Diskussionen um die Ausgestaltung der Abtretung bei. Einige Me
chanismen, zum Beispiel das absolut wirkende vertragliche Abtretungsverbot, 
werden als antiquiert und reformbedürftig angesehen.11 Dasselbe gilt für das Fehlen 
eines Publizitätserfordernisses. Vergleicht man die publizitätslose Forderungsab
tretung in Deutschland mit Abtretungen oder Kreditsicherungsmöglichkeiten in 

3 Bette, WM 1994, 1909; Grau, Forderungsabtretungen im int. Rechtsverkehr, S. 26; Lie
der, Rechtsgeschäftliche Sukzession, S. 118; MünchKomm-BGB/Kieninger, § 399, Rn. 34.

4 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 439 ff.
5 MacLeods, S. 200; siehe auch Quast, Rechtskräftiger Titel des Zedenten, S. 70 mit 

Fn. 190.
6 Stürner, in: Eidenmüller/Kieninger, The Future of Secured Credit in Europe, S. 166, 173; 

Eidenmüller, AcP 204 (2004), 457, 458.
7 MünchKomm-BGB/Kieninger, § 398, Rn. 1 f.; Larenz, Allgemeines SchuldR I, § 33 I, 

S. 569 ff.; HKK-BGB/Hattenhauer, §§ 398– 413, Rn. 9.
8 Bette, WM 1994, 1909; Kieninger, ZEuP 2010, 724.
9 Lieder, Rechtsgeschäftliche Sukzession, S. 118.
10 Zeitler, in: FS Buchner, S. 1019 f.
11 Armgardt, RabelsZ 73 (2009), 314; HKK/Hattenhauer, §§ 398 –413, Rn. 55, 59; Ca

naris, in: FS Serick, S. 9; Eidenmüller, AcP 204 (2004), S. 466 ff.
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anderen Rechtsordnungen, steht die deutsche Regelung eher einsam da. In der 
rechtlichen Entwicklung von Forderungsabtretungen sind zahlreiche mögliche Pu
blizitätserfordernisse zur Sprache gekommen. Schlussendlich entschied man sich in 
Deutschland bisher dagegen, obwohl das BGB mit der Verpfändungsanzeige an den 
Forderungsschuldner ein Publizitätserfordernis aufstellt.

Die zunehmende Internationalisierung des Handels- und Finanzverkehrs hat 
bereits zu einigen Vorschlägen für die internationale Rechtsvereinheitlichung ge
führt, wie sie beispielsweise das UNIDROIT-Factoringübereinkommen, die UN- 
Abtretungskonvention oder der Draft Common Frame of Reference (DCFR) ent
halten. Einige dieser Vorschläge orientieren sich an dem US-amerikanischen Sys
tem für Abtretungen und Kreditsicherungsgeschäfte. Das US-amerikanische System 
der Kreditsicherheiten gilt weithin als gelungene Gesetzgebung, was es teilweise 
zum Vorbild für andere Rechtsordnungen macht.12 Anders als das deutsche Recht 
sieht es die Eintragung von (Sicherungs-)Abtretungen in ein Register vor, um den 
Rang der (Sicherungs-)Gläubiger zu regeln.

Von einigen Seiten werden Stimmen laut, das BGB solle ein ähnliches Register 
für die Abtretung von Forderungen einführen.13 Auch wenn die Bedürfnisse in der 
Praxis für ein funktionierendes System von Kreditsicherheiten in den meisten 
Staaten ähnlich groß sind, so sind doch die Rechtsordnungen teilweise grundlegend 
verschieden. Die Abtretung lässt sich, wie kaum ein Rechtsgebiet, nicht rein isoliert 
betrachten. Vielmehr ist sie Teil eines Gesamtsystems. Das deutsche Wirtschafts
leben hat sich scheinbar gut mit dem System arrangiert, so dass kaum ein Regu
lierungsdefizit erkennbar ist. Hingegen kann die Einführung eines Publizitätserfor
dernisses die internationale Verwendbarkeit von Forderungen verbessern. Diese 
Arbeit widmet sich daher der Frage, ob die Einführung eines Publizitätserforder
nisses für die Forderungsabtretung in Deutschland lohnend wäre. Dies soll unter
sucht werden durch den Vergleich mit anderen Systemen, vor allem mit dem Art. 9 
Uniform Commercial Code (UCC) in den USA und der Verpfändung von Forde
rungen nach dem BGB mit einer notwendigen Verpfändungsanzeige.

12 Malcom, RabelsZ 30 (1966), 458: „It is excellent legislation“; Mentschikoff, RabelsZ 30 
(1966), 403, 404, mit dem Hinweis, dass die wirtschaftliche Situation der US-amerikanischen 
entsprechen müsste; Hartwieg, ZIP 1994, 96, 101, mit dem Hinweis „Kenner halten das 
System für genial“; Kieninger, AcP 208 (2008), 182, 196; Brinkmann, Kreditsicherheiten, 
350 ff.; Anderson/Culhane/Wilson, 9 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 179, 181 (2001).

13 v. Wilmowsky, Europäisches Kreditsicherungsrecht, S. 162 ff.; Hausmann, 25 Ga. J. Int’l 
& Comp. L. 427, 475 ff. (1996); Kieninger, WM 2005, 2353, 2357 ff.; dies., AcP 208 (2008), 
182, 210 ff.; dies., RNotZ 2013, 216, 23 ff.; vgl. dies., ZEuP 2016, 201, 210 ff.; Eidenmüller, 
AcP 204 (2004), 457, 479; HKK/Hattenhauer, §§ 398–413, Rn. 77; Hartwieg, ZIP 1994, 96, 
112 ff.; a.A. Lwowski, in: Basedow/Remien/Weckstern, Europäisches Kreditsicherungsrecht, 
S. 173; Stürner, in: Eidenmüller/Kieninger, The Future of Secured Credit in Europe, S. 166, 
173; Heese, KTS 2010, 405, 414 ff.; Rott, Vereinheitlichung Mobiliarsicherheiten, S. 171 ff.; 
Kahl, Publizitätswirkungen im Fahrnisrecht, S. 340 ff.
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